
Eine kleine Hilfe zum Ausfüllen des Fragebogens

Angaben werden ab diesem
Zeitpunkt benötigt.

Bitte Angaben zum Ehepartner auch, 
wenn nur Kinder familienversichert sind. 
Sie sind für die Prüfung der Anspruchs-
berechtigung wichtig. Bitte den Hinweis

für getrennt lebende Ehepartner beachten.

Bitte hier auch Angaben
bei privater Krankenvollversicherung 

oder freier Heilfürsorge.

Angaben sind hier nur erforderlich, 
sofern der Ehepartner selbst oder dessen 

leibliche Kinder im Prüfzeitraum
familienversichert waren und der
Ehepartner nicht Mitglied einer
gesetzlichen Krankenkasse war.

Der Familienstand ist für die Prüfung
und evtl. auch den Anspruch auf
Familienversicherung bedeutend.

Ohne Ihre Unterschrift
ist der Fragebogen ungültig.

Ist das Kind kein leibliches Kind 
des Ehepartners, ist dessen Einkommen

und Versicherungsart für die Beurteilung
der Familienversicherung des Kindes

nicht von Interesse.

Bitte geben Sie unter „bis“ an, 
bis wann voraussichtlich noch Schulbesuch

oder Studium andauern.

Bei einer geringfügigen Beschäftigung 
darf das Gesamteinkommen die 

Einkommensgrenze (monatlich 400,00 €)
nicht übersteigen. Für sonstige Einnahmen

(z. B. Miete,  Zinsen, ...) beträgt die 
Einkommensgrenze 2010/2011 365,- €. 

Es gilt das Einkommen im Sinne des
Einkommensteuerrechts.

BKK für Heilberufe
W i r  v e r s i c h e r n  G e s u n d h e i t


